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1 Lage der Natur in Deutschland 
Der dramatische Verlust von Arten und Lebensräumen schreitet weltweit immer weiter voran. 
Auch in Deutschland ist – ausweislich der regelmäßig von Fachleuten erstellten Roten Listen 
der gefährdeten Tiere, Pflanzen, Pilze und Biotope1 – die Lage der Natur weiterhin Besorgnis 
erregend. Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union hatten sich im Jahr 2001 verpflichtet, 
der Verlust der biologischen Vielfalt bis zum Jahr 2010 zu stoppen2. Dieses Ziel wird 
Deutschland jedoch weit verfehlen.  

Zwischen Rügen und der Zugspitze leben heute ungefähr 48.000 Tier-, 9.500 Pflanzen 3- 
und 14.400 Pilzarten . Für Arten, die weltweit gefährdet oder sehr selten sind und solche, bei 
denen ein Großteil des Weltbestandes hier lebt, wie z.B. dem Rotmilan, trägt Deutschland 
eine besondere Verantwortung. Das betrifft beispielsweise ein Fünftel (18 Arten) unserer 
Säugetier- und 6,3 % (259 Arten) der Farn- und Blütenpflanzen-Arten.4 

Von allen vorkommenden Arten konnte bei der Aufstellung der Roten Listen jedoch nur ein 
Teil betrachtet werden, da die Datenlage für sehr viele Arten nur unzureichend ist. Das be-
trifft z.B. Bodenlebewesen und etliche Insektengruppen. Von den 16.000 untersuchten Tie-
rarten waren nach der Roten Liste der Tiere von 19965 über ein Drittel (36 %) in ihrem Be-
stand gefährdet, drei Prozent ausgestorben oder verschollen und drei Prozent auf einer so 
genannten „Vorwarnliste“. Lediglich 51 % galten als ungefährdet. 

Die Rote Liste der Wirbeltiere6 wurde aktualisiert und im Oktober 2009 vorgestellt.7 Danach 
sind jetzt bereits 43 % (207 Arten)  der betrachteten 478 Wirbeltierarten in ihrem Bestand 

                                                 
1 Siehe z.B. http://www.bfn.de/0321_rote_liste.html 
2 Um dem weltweiten Verlust biologischer Vielfalt aufzuhalten, beschlossen die Vertragsstaaten der 
UN-Biodiversitätskonvention im Jahr 2002 das so genannte „2010-Ziel“: Die Rate des Verlustes der 
biologischen Vielfalt soll bis zum Jahr 2010 signifikant reduziert werden. Die EU ging mit ihrem Be-
schluss noch darüber hinaus. 
3 Farn- und Blütenpflanzen, Moose und Algen 
4 Quelle: Bericht der Bundesregierung zur Lage der Natur für die 16. Legislaturperiode“ vom 
12.2.2009, Bundestagsdrucksache 16/120; 
5 Die Roten Listen erscheinen nicht alle gleichzeitig. Eine Neubearbeitung für alle Tiergruppen und die 
Pflanzen ist bis 2010 vorgesehen. 
6 Säugetiere, Brutvögel, Kriechtiere, Lurche, Süßwasserfische und Neunaugen 



Seite – 2 – DUH-Hintergrund vom 07.01.2010 
 

 2

bedroht. Besonders starke Rückgänge verzeichnen etwa Feldhamster, Großtrappe, Wende-
hals, Kiebitz und Feldlerche. Aber auch Wolf, Fischotter oder Seeadler sind weiterhin in ei-
nem kritischen Zustand – und das trotz steigender Populationszahlen.  

 

Abbildung 1: Rote Liste gefährdeter Tiere in Deutsc hland 
(aus: http://www.bfn.de/0322_abb4.html) 
 

Allein im vergangenen Jahrhundert starben in Deutschland bereits 22 Wirbeltierarten aus, 
etwa der Atlantische Stör und die Bayerische Kleinwühlmaus. Zählt man die ausgestorbenen 
und akut vom Aussterben bedrohten Arten zusammen, so droht Deutschland der Verlust von 
einem Drittel aller hier lebenden Wirbeltier-Arten. 

Nicht besser sieht es aus, wenn man nur die besonders gut untersuchten 260 einheimischen 
Vogelarten betrachtet. Die Rote Liste der Vögel von 20088 zeichnet ein erschreckendes Bild. 
Über die Hälfe aller Arten (131) sind gefährdet oder stehen auf der Vorwarnliste, 30 Arten 
sind sogar akut vom Aussterben bedroht. Besonders betroffen sind solche Arten, die auf be-
stimmte seltene oder selten gewordene Lebensräume wie die Küste, Heidelandschaften, 
Feuchtgebiete oder Moore angewiesen sind. Ganz besonders erschreckend ist z.B. der ext-
reme Rückgang des Kampfläufers, einer Art der Feuchtgebiete (siehe Abbildung 2). 

Dramatisch ist die Lage insbesondere für Arten, die in der Agrarlandschaft leben und der 
Intensivierung der Landwirtschaft und dem Rückgang von Brachen zum Opfer fallen, insbe-
sondere wenn sie am Boden brüten. Ehemals häufige Allerweltsarten wie der Kiebitz oder 
die Feldlerche gelten mittlerweile als gefährdet. 

                                                                                                                                                         
7 
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/presse/Hintergrundpapier_Rote_Liste_Wirbeltiere_mitLe
gende_051009_F%FCrInternet.pdf 
8 Deutscher Rat für Vogelschutz, Naturschutzbund Deutschland (Hrsg.), 2008: „Rote Liste der Brutvö-
gel Deutschlands (4. Fassung)“, Berichte zum Vogelschutz, Heft Nr. 44. 
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Abbildung 2: Brutbestandsentwicklung des Kampfläufe rs. Aus: Bericht der Bundesregierung 
zur Lage der Natur für die 16. Legislaturperiode, B erlin, Feb. 2009; Quelle: Dachverband Deut-
scher Avifaunisten 2008 
 
Von den rund 3 000 in Deutschland vorkommenden Farn- und Blütenpflanzen sind nach der 
Roten Liste 1998910 26,8 % gefährdet und 1,6 % ausgestorben oder verschollen, von den ca. 
1.100 Moosen sind 34,5 Prozent gefährdet und 4,8 Prozent ausgestorben oder verschollen.  

Die Ursachen für die Gefährdung sind seit langem bekannt. Neben der Zerstörung von Le-
bensräumen durch Bebauung und Zerschneidung, der Trockenlegung von Kleingewässern, 
Mooren und Feuchtgrünland sowie Regulierungsmaßnahmen an Gewässern spielt die Inten-
sivierung der Landwirtschaft (diffuse Nährstoffeinträge, Verlust von Brachen und Saumstruk-
turen ec.) die größte Rolle. Fast drei Viertel aller Biotoptypen11 gelten inzwischen als gefähr-
det. Besonders bedrohlich ist die Situation bei Biotoptypen der Meere und Küsten, Moore, 
Gebirge, der Gewässer und Auen, der (Feucht-)Grünländer und Laubwälder. 

Ein Vergleich mit anderen europäischen Ländern zeigt, dass die Situation in Deutschland 
besonders dramatisch ist (Siehe Abbildung 3). Die Grafik weist die Gefährdungssituation der 
Säugetiere aus; für viele andere Tiergruppen und Pflanzen ergibt sich ein ähnliches Bild. 

                                                 
9 Die neue Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen wird für 2010 erwatet. 
10 http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/RoteListePflanzen.pdf 
11 Auf Biotoptypen sind Tiere und Pflanzen als Lebensraum angewiesen. 
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Abbildung 3: Gefährdungssituation der Säugetiere im  europäischen Vergleich (aus Binot et al. 
1998)12. 
 
 
 

2 Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt und  ihre 
mangelnde Umsetzung 

Die Bundesregierung hat am  7. November 2007 eine „Nationale Strategie zur biologischen 
Vielfalt“ (NBS)13 verabschiedet. Sie enthält rund 330 konkrete und oft quantifizierte Ziele mit 
genauen Zieljahren und rund 430 Maßnahmen, die die verschiedenen staatlichen und nicht-
staatlichen Akteure zum Handeln auffordern und berücksichtigt auch den Beitrag Deutsch-
lands zur Erhaltung der biologischen Vielfalt weltweit. Die Strategie darf – auch im internatio-
nalen Vergleich – als durchaus ambitioniert bezeichnet werden. Erklärtes Ziel dieser Strate-
gie ist es, den Rückgang der Biodiversität in Deutschland bis zum Jahr 2010 zu stoppen. 
Öffentlichkeitswirksam hat sich die Bundesregierung mit der nationalen 
Biodiversitätsstrategie auf der 9. UN-Konferenz zur Konvention über die Biologische Vielfalt 
(CBD) im Mai 2008 in Bonn präsentiert und ihr Engagement für den Schutz der biologischen 
Vielfalt wortreich dargestellt.  

Wir müssen jedoch feststellen, dass es bisher bei der Umsetzung kaum Fortschritte gegeben 
hat. Die Bundesregierung wird das zentrale Ziel, den Rückgang der Biodiversität bis zum 
Jahr 2010 zu stoppen, deutlich verfehlen. Die Nationale Strategie wird – obgleich als Quer-

                                                 
12 Entnommen aus: http://www.bfn.de/0322_abb42.html 
13 Download unter 
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/biolog_vielfalt_strategie_nov07.pdf 
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schnittsaufgabe vom gesamten Bundeskabinett verabschiedet – von vielen Ressorts der 
Bundesregierung schlicht ignoriert. 

Im Folgenden zeigen wir an einigen besonders markanten Beispielen die Defizite auf. 

2.1 Wald 

2.1.1 Natürliche Waldentwicklung 
 

Ziel der Nationalen Strategie zur Biologischen Viel falt: 

·  2020 beträgt der Flächenanteil der Wälder mit natürlicher Waldentwicklung 5 % der 
Waldfläche. 

Stand der Umsetzung: 

Insgesamt sollen 5% der Waldfläche (das entspricht 535.000 ha) bis 2020 einer „natürlichen 
Waldentwicklung“ überlassen bleiben, also „Urwälder von morgen“ werden. Aus Sicht der 
Umweltverbände wären mindestens 10 % der Fläche erforderlich, um einen günstigen Erhal-
tungszustand der auf naturnahe Wälder angewiesenen Arten zu gewährleisten. Derzeit liegt 
der Anteil von Wäldern mit natürlicher Entwicklung in Deutschland Schätzungen zufolge zwi-
schen ein und zwei Prozent. Der Bundesregierung fehlt es an einem Konzept, um ihr eige-
nes 5-Prozent-Ziel umzusetzen. Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (BMELV) unterläuft das Ziel der Biodiversitätsstrategie nach Kräften. 

Es beginnt damit, dass es nirgends eine Erfassung derjenigen Flächen gibt, die einer natürli-
chen Entwicklung überlassen wurden, noch eine allgemein gültige Definition, was darunter 
verstanden werden kann.  

In entwaffnender Klarheit schreibt federführend das BMELV auf eine kleine Anfrage der Lin-
ken (BT-Drucksache 16/10219 vom 15. 09. 2008): 

„Die Bundesregierung bekennt sich zu den Zielen der Nationalen Strategie zur biologi-
schen Vielfalt und betont die große Bedeutung der Wälder für den Erhalt der biologi-
schen Vielfalt. Gleichzeitig verfolgt sie anspruchsvolle Ziele zur Steigerung des Bei-
trags erneuerbarer Energien am Energieverbrauch und zur Senkung der Kohlendioxid-
freisetzung und hat sich dazu auch in der Europäischen Union verpflichtet. Zur Erfül-
lung dieser Ziele wird auch Biomasse und damit Holz beitragen.  

Darüber hinaus ist eine verarbeitungsnahe Versorgung mit Rohholz eine wichtige 
Grundlage für die deutsche Holzwirtschaft. Eine effiziente Waldwirtschaft verbunden 
mit einer wettbewerbsfähigen Holzindustrie sichert und schafft Arbeitsplätze und ist ein 
bedeutender Wirtschaftsfaktor. Der gesamte Wirtschaftskomplex der auf dem Rohstoff 
Holz aufbauenden Wirtschaftszweige ist Basis für rund 1,2 Millionen Arbeitskräfte und 
einen Jahresumsatz von 160 Mrd. Euro – insbesondere im ländlichen Raum. Einer 
nachhaltigen Nutzung der Wälder wird daher auch in Zukunft eine große Bedeutung 
beigemessen.  

Im dicht besiedelten Deutschland sind alle Wälder vielfältigen anthropogenen Einflüs-
sen ausgesetzt. Flächendeckend spielen dabei Waldbewirtschaftung, Klimaänderung 
und Stoffeinträge eine Rolle, nahezu flächendeckend auch die Nutzung durch den Er-
holungsverkehr. Insofern ist die Begrifflichkeit „Wälder einer natü rlichen Entwick-
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lung überlassen“ nicht gleichzusetzen mit „Wald unt er Totalschutz stellen“ im 
strengen rechtlichen Sinn. Bei Wäldern mit natürlic her Waldentwicklung handelt 
es sich vielmehr um eine heterogene Kategorie von F lächen.  Hierzu gehören bei-
spielsweise ebenso die Kernzonen von Nationalparken und Biosphärenreservaten wie 
Naturwaldreservate, Referenzflächen und die in kleinflächigem Mosaik längerfristig un-
genutzten Waldflächen im Kleinprivatwald.“ 

Zur Frage, ob es jemals eine statistische Erfassung der Flächen mit „natürlicher Waldent-
wicklung“ geben wird, heißt es dort: 

„Der Teil der Waldfläche, der nicht aufgrund eines rechtsförmlichen Aktes sondern z. B. 
aufgrund einer Eigentümerentscheidung einer natürlichen Entwicklung unterliegt, ist 
statistisch nicht hinreichend erfassbar.“ 

„Das Kriterium „natürliche Waldentwicklung“ ist im Rahmen einer statistischen Erhe-
bung wie z. B. der Bundeswaldinventur kaum feststellbar. Eine bundesweite Erfassung 
des Umfangs der Waldflächen mit natürlicher Entwicklung liegt daher nicht vor.“ 

„Frage: Stimmt die Bundesregierung der Auffassung z u, dass vor der Festlegung 
von quantitativen Zielen der Ist-Zustand ermittelt werden sollte (Begründung)? 
Antwort: Nein.  Eine Strategie sollte auf der Basis der besten zur Verfügung ste-
henden Informationen erstellt werden. Dies ist gesc hehen. “ 

Dies zeigt, dass die Umsetzung dieses Ziels noch nicht annähernd auf den Weg gebracht ist 
und möglicherweise gar nicht auf den Weg gebracht werden soll. 

2.1.2 Strategie von Bund und Ländern zur vorbildlic hen Berücksichti-
gung der Biodiversitätsbelange auf eigenen Flächen bis 2010 

 

 

Abbildung 4: Prozentuale Besitzartenverteilung der Waldflächen (nur Holzboden) in Deutsch-
land. (Aus: Nabu - Waldwirtschaft 2020, Quelle: BME LV 2004) 
 

Ziel der Nationalen Strategie zur Biologischen Viel falt: 

·  Entwicklung einer Strategie von Bund und Ländern zur vorbildlichen Berücksichtigung 
der Biodiversitätsbelange für alle Wälder im Besitz der öffentlichen Hand bis 2010 
und ihre Umsetzung bis 2020 
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Stand der Umsetzung: 

Auf den eigenen Flächen will die öffentliche Hand nach Aussagen und den Zielen der NBS 
mit besonders gutem Beispiel vorangehen. Hier sollen sogar 10 % der Flächen einer natürli-
chen Entwicklung überlassen bleiben (zur Schwierigkeit der Erfassung siehe oben). Vor al-
lem aber soll bis 2010 eine abgestimmte „Strategie von Bund und Ländern zur vorbildlichen 
Berücksichtigung der Biodiversitätsbelange“ entwickelt werden. 

Der Widerstand aus dem BMELV und vielen Ländern ist beträchtlich. Wie es zu einer - ab-
gestimmten - Strategie für Bund und Länder kommen soll, ist unklar. Dazu schreibt z.B. der 
Baden-Württembergische Forstminister Haug in einer Stellungnahme zu einer Anfrage der 
Grünen (Drucksache 14 / 3838 vom 8.1.2009):  

„Angesichts der bestehenden gesetzlichen Vorgaben und der Vielzahl der laufenden 
Aktivitäten zur Sicherung der biologischen Vielfalt wird ein speziell auf landeseigene 
Flächen ausgerichtetes Konzept zur Berücksichtigung von Biodiversitätsbelangen in 
Baden-Württemberg gegenwärtig für wenig zielführend erachtet.“ 

 

2.1.3 Klarere Fassung der Grundsätze einer nachhalt igen Waldbewirt-
schaftung bis 2010 

 
Ziel der Nationalen Strategie zur Biologischen Viel falt: 

·  Klarere Fassung der Grundsätze einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung im Gesetz 
bis 2010 

Stand der Umsetzung: 

Ökologische Mindeststandards für die Bewirtschaftung von Wald müssten dringend in das 
Bundeswaldgesetz aufgenommen werden, damit arten- und strukturreiche, naturnahe und 
gesunde Wälder geschaffen, die biologische Vielfalt der Waldökosysteme erhalten und die 
Wälder vor Übernutzung geschützt werden. Die Große Koalition hatte bereits 2005 eine No-
vellierung vereinbart. Wörtlich hieß es damals in der Koalitionsvereinbarung, die Regierung 
wolle "die Inhalte einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung im Bundeswaldgesetz klarer fas-
sen" – so steht es auch in der NBS. 

Geschehen ist allerdings bisher nichts. Anfang März 2009 hatten sich CDU und SPD endlich 
auf einen gemeinsamen Entwurf geeinigt. Von Seiten der Länder kam aber sofort vehemen-
ter Protest gegen die Aufnahme eines grundsätzlichen Kahlschlagverzichts, den Vorrang 
heimischer Gehölze im Waldbau und die Erwähnung der biologischen Vielfalt als beson-
derem Schutzziel.  Die Novellierung scheiterte. In der Koalitionsvereinbarung von CDU/CSU 
und FDP ist von der Einführung ökologischer Kriterien keine Rede mehr. 
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2.2 Wildnis  
 

2.2.1 Ziel der Nationalen Strategie zur Biologische n Vielfalt 
·  Bis zum Jahre 2020 kann sich die Natur auf mindestens 2 % der Landesfläche 

Deutschlands wieder nach ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten entwickeln.  

2.2.2 Aktuelle Situation 
Bislang kann sich die Natur im Prinzip nur in Nationalparken in der Fläche frei entfalten. 
Deutschland besitzt derzeit 14 Nationalparke, die zusammen gerade einmal ein halbes Pro-
zent (0,54 %) der gesamten Landesfläche ausmachen. Hinzu kommt, dass nur etwa ein Drit-
tel der Nationalparkflächen nutzungsfreie Kernzonen darstellen.  

Somit stehen derzeit nur 0,18 % als Flächen zur Verfügung, auf denen sich die Natur frei 
entfalten kann. Auch wenn einige Flächen des „Nationalen Naturerbes“ und kleinere Natur-
schutzgebiete mit Charakter als Wildnisentwicklungsfläche hinzugezählt werden, ist es bis 
zur Erreichung der angestrebten 2 % noch ein sehr weiter Weg. Es liegt bisher kein Konzept 
vor, wie die Verzehnfachung in den nächsten 10 Jahren erreicht werden soll. 

 

2.3 Grünland 

2.3.1 Ziele der Nationalen Strategie zur Biologisch en Vielfalt 
·  „Bis 2015 nimmt der Flächenanteil naturschutzfachlich wertvoller Agrarbiotope 

(hochwertiges Grünland, Streuobstwiesen) um mindestens 10 % gegenüber 2005 
zu.“ 

2.3.2 Aktuelle Situation 
In den Jahren 2003 bis 2008 reduzierte sich der Anteil der Grünlandflächen an der gesamten 
landwirtschaftlichen Fläche um 3,4 %. Noch immer werden wertvolle und artenreiche Wiesen 
umgebrochen und in intensiv landwirtschaftlich bewirtschaftete Nutzflächen überführt. Um 
einen Anstieg von Grünländern und Streuobstwiesen um mindestens 10 % gegenüber 2005 
zu erreichen, müssen dringend ernstzunehmende Anstrengungen unternommen werden. 
Auch hier hat die Bundesregierung noch kein Konzept entwickelt, um das beschlossene Ziel 
zu erreichen. 
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2.4 Moore 

2.4.1 Ziele der Nationalen Strategie zur Biologisch en Vielfalt 
·  Heute noch bestehende natürlich wachsende Hochmoore sind bis 2010 gesichert und 

befinden sich in einer natürlichen Entwicklung. 

·  Die Regeneration gering geschädigter Hochmoore ist bis 2010 eingeleitet mit dem 
Ziel, intakte hydrologische Verhältnisse und eine moortypische, oligotrophe Nähr-
stoffsituation zu erreichen. In regenerierbaren Niedermooren ist der Torfschwund sig-
nifikant reduziert. Moore wirken wieder als Nährstoff- und CO2-Senke. 

·  Bis 2020 sind wesentliche Teile der heute intensiv genutzten Niedermoore extensi-
viert und weisen nur noch Grünlandnutzung auf. Typische Lebensgemeinschaften 
entwickeln sich wieder. 

2.4.2 Aktuelle Situation 
 
Ursprünglich waren 4,2 % (1,5 Mio. Hektar) der Landesfläche Deutschlands mit Mooren be-
deckt. Heute sind diese zu 95 % entwässert, abgetorft, bebaut oder landwirtschaftlich und 
forstwirtschaftlich genutzt. Diese Moore gelten als „tot“, d. h. sie sind für die auf diese Bioto-
pe angewiesenen Tier- und Pflanzenarten verloren.  

Abbildung 5: Veränderung des Grünlandanteils in Deut schland 2003 -2008. Quel le: BfN ; 
2009 



Seite – 10 – DUH-Hintergrund vom 07.01.2010 
 

 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Es liegt auch hier noch kein Konzept vor, wie diese Ziele der Biodiversitätsstrategie umge-
setzt werden sollen. 

2.5 Flüsse und Auen 

2.5.1 Ziele der Nationalen Strategie zur Biologisch en Vielfalt 
·  Bis 2020 verfügt der überwiegende Teil der Fließgewässer wieder über mehr natürli-

che Überflutungsräume.  

·  Bis 2020 sind Fließgewässer und Auen in ihrer Funktion als Lebensraum soweit gesi-
chert, dass eine für Deutschland naturraumtypische Vielfalt gewährleistet wird.  

2.5.2 Aktuelle Situation 
Der im Herbst 2009 vom Bundesamt für Naturschutz veröffentlichte „Auenzustandsbericht – 
Flussauen in Deutschland“14 zeichnet ein desaströses Bild der Überflutungsräume am Rande 
deutscher Fließgewässer. Zwei Drittel der ehemaligen Überschwemmungsflächen mussten 
bereits zugunsten landwirtschaftlicher Nutzflächen und der Ausdehnung von Siedlungen 
weichen und sind damit zerstört oder zumindest deutlich verändert.  

 

                                                 
14 Downloadbar unter www.bfn.de 

Abbildung 6: Moore in Deutschland.  
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Abbildung 7: Verteilung der Bewertungs-
klassen für die rezenten Flussauen (Quelle: 
BfN) 
 

 

Abbildung 8:  Verteilung der Bewertungsklas-
sen für die Altauen (Quelle: BfN) 
 
 

Statt aus der verheerenden Flutkatastrophe 2002 an der Elbe zu lernen und den Flüssen 
wieder mehr Raum zu geben, wurden Deiche an den falschen Stellen erneuert und erhöht. 
Deichrückverlegungen wie an der Elbe bei Lenzen, durch die 420 Hektar Auenfläche für die 
natürliche Überflutung zurückgewonnen werden konnten, sind eine seltene Ausnahme ge-
blieben. Statt Konzepte zu entwickeln, wie die Ziele der Biodiversitätsstrategie in Flussauen 
umgesetzt werden können, hat die Bundesregierung in der letzten Legislaturperiode wichtige 
Vorgaben zum vorbeugenden ökologischen Hochwasserschutz geschleift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 9:  Zustand der Auen in Deutsch-
land (Quelle: BfN, 2009) 
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2.6 Meeresschutz 

2.6.1 Ziel der Nationalen Strategie zur Biologische n Vielfalt 
·  Bis 2010 sind der Rückgang von Arten und die Degradierung von Lebensräumen ge-

stoppt. Bis 2020 ist für alle Arten und Lebensräume eine signifikante Verbesserung 
des Erhaltungszustands erreicht.  

2.6.2 Aktuelle Situation 
Die deutschen Hoheitsgewässer sind, wie sämtliche EU-Gewässer, hochgradig überfischt. 
Zwar sind für einzelne Arten als Folge nachhaltiger Befischung mittlerweile Bestandserho-
lungen festzustellen. Jedoch gelten in europäischen Gewässern immer noch acht von zehn 
Fischarten als überfischt. Doch statt klare Fangverbote oder zumindest wirkungsvolle Fang-
beschränkungen zu beschließen, werden Jahr für Jahr überhöhte Fangmengen beschlossen, 
die oftmals die Empfehlungen der Wissenschaftler deutlich überschreiten.  

So lagen in den Jahren 2003 bis 2009 die beschlossenen Fangmengen im Mittel um 49 % 
über den von wissenschaftlicher Expertise als nachhaltig eingeschätzten Fangmengen. Die 
im Dezember 2009 vom EU-Rat beschlossenen Fangmengen für Fische in der Nordsee und 
im Nordatlantik für 2010 werden bei einigen Arten für einen weiteren Bestandsrückgang sor-
gen.  

Durch seine Stimme im EU-Fischereirat für überhöhte Fangquoten trägt das BMELV aktiv 
zum weiteren Raubbau an Fischbeständen, bei einigen Arten, wie etwa beim Blauflossen-
thunfisch (Roter Thun), möglicherweise sogar zu deren Ausrottung bei, statt den dringlichen 
Empfehlungen der Wissenschaft für Fangbeschränkungen zu folgen. So wurden die Fang-
quoten des Roten Thun im Mittelmeer für 2010 zwar um 6.000 Tonnen auf 13.500 Tonnen 
herabgesetzt. In Anbetracht der Tatsache, dass diese Art hochgradig überfischt und laut 
IUCN vom Aussterben bedroht ist, wäre nur ein völliger Fangstopp sinnvoll und vertretbar 
gewesen. 

Zwischen Norwegen und unter anderem Deutschland konnte bezüglich der Zugangsrechte 
zu den jeweiligen Hoheitsgewässern in den gemeinsam befischten Gewässern bisher keine 
Einigung über die Fangquoten erreicht werden. Um eine Unterbrechung der Befischung in 
den für einige Fischarten saisonal günstigen ersten Monaten des Jahres sicherzustellen, 
wurden u. A. auf Initiative des BMELV vorläufige Fangquoten festgesetzt, die mit 65 % der 
Vorjahresmenge sogar um 15 % über dem Vorschlag der EU- Kommission liegen.  

Die Überkapazität der Fischereiflotten und unkontrollierte Rückwürfe von Jungfischen tragen 
ihr Übriges zur Überfischung bei und werden bisher viel zu zaghaft angegangen.  

 

3 Forderungen der DUH 

Die DUH hat 15 der wichtigsten Handlungsfelder für den Schutz der biologischen Vielfalt in 
Deutschland herausgearbeitet, in denen der Bund selbst tätig werden kann und muss. Wir 
fordern die Bundesregierung ausdrücklich auf, zur Erhaltung und Wiederherstellung von bio-
logischer Vielfalt mit einem Biodiversitäts-Artikelgesetz, das eine Reihe von Fachgesetzen in 
den Zuständigkeiten verschiedener Ressorts ändert und ergänzt, rechtliche Verbindlichkeit 
herzustellen. Seit der Föderalismusreform 2006 hat der Bund die Kompetenz, auch im Na-



Seite – 13 – DUH-Hintergrund vom 07.01.2010 
 

 13

turschutz, im Wasserhaushalt und der Forstwirtschaft sogenannte Vollregelungen zu treffen. 
Das heißt: Die Bundesregierung kann ohne Zustimmung des Bundesrates bundeseinheitli-
che Regelungen für den Schutz von Naturräumen und der darin lebenden Tiere und Pflan-
zen erlassen.  

1. Biodiversitätscheck für alle staatliche Planunge n 

Die Auswirkungen staatlicher Planungen auf die biologische Vielfalt werden in der Praxis 
selten und meistens nicht ausreichend betrachtet. Die Bundesministerien untersuchen zwar 
die wesentlichen beabsichtigten Wirkungen und auch die unbeabsichtigten Nebenwirkungen 
von geplanten Gesetzen. Diese Prüfung ist jedoch nicht ausreichend.  

Alle staatlichen Planungen und Gesetzesvorhaben, die Auswirkungen auf den Naturhaushalt 
haben können, sollen daher einem Biodiversitätscheck unterzogen werden. Biodiversität wird 
damit zur Querschnittsaufgabe der Bundesministerien und der Regierung. Staatliche Vorha-
ben, insbesondere Gesetze, werden – rechtlich verankert – auf ihre Verträglichkeit mit den 
Zielen der Nationalen Biodiversitätsstrategie und ihre  Auswirkungen auf die biologische Viel-
falt geprüft.  

2. Ein bundesweiter Biotopverbund 

Für die Erhaltung und Wiederherstellung von biologischer Vielfalt sind die Ausweisung aus-
reichend großer Schutzgebiete und deren Vernetzung zu einem funktional zusammenhän-
genden Biotopverbundsystem von zentraler Bedeutung. Dies gilt insbesondere für wandern-
de Wildtierarten, ist aber auch für Pflanzen- und Tierarten entscheidend, die durch die Aus-
wirkungen des Klimawandels isoliert werden und sich an neue Lebensräume anpassen müs-
sen. Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sieht  als allgemeinen Grundsatz vor, dass 
ein Biotopverbund geschaffen wird. Allerdings wird  den Ländern diese Aufgabe zugewiesen. 
Die Praxis hat gezeigt, dass diese Vorgabe nicht ausreicht. Die DUH schlägt vor, dass der 
Bund auf Grundlage seiner neuen Verfassungskompetenz einen bundesweit verbindlichen 
Biotopverbund plant, der natürliche Lebensräume auch außerhalb von Schutzgebieten wie 
Nationalparks oder Biosphärenreservaten vernetzt. Der Biotopverbund geht über das euro-
päische Schutzgebietsnetz Natura 2000 hinaus und bezieht alle heimischen Tier- und Pflan-
zenarten und deren Lebensräume ein. 

3. Wildtierbrücken und -tunnel als Verbindung  
von zerschnittenen Lebensräumen 

Straßen, Bahngleise und andere Verkehrswege haben die Lebensräume von Tieren und 
Pflanzen stark zerschnitten. Bei jedem Neubau von Bundesverkehrswegen sollen daher  
Über- oder Unterquerungshilfen für wandernde Wildtierarten wie Rothirsch und Fischotter im 
notwendigen Umfang zur Pflicht werden. An bestehenden Verkehrswegen sollen innerhalb 
der nächsten zehn Jahre an allen bundesweit bedeutsamen Biotopverbundachsen Grünbrü-
cken und Wildtiertunnel angelegt werden. Die Bundesregierung soll verpflichtet werden, ein 
bundesweites Konzept zur Wiederherstellung zerschnittener Lebensräume vorzulegen und 
die notwendigen Mittel im Verkehrshaushalt bereitzustellen. Der Bundesverkehrswegeplan 
sowie die einzelnen Infrastrukturgesetze sind zu ändern. 
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4. Ungestörte Naturentwicklungsflächen für eine Wil dnis von morgen 

Natur braucht Entwicklungsmöglichkeiten. Es sollen deshalb Flächen entstehen, in denen 
natürliche Entwicklungsprozesse vom Menschen ungestört ablaufen können – und eine 
„Wildnis von morgen“ wachsen kann. Noch hat die Natur auf nicht einmal einem Prozent der 
Fläche freien Spielraum. Die DUH fordert daher die verbindliche Festschreibung der in der 
Nationalen Strategie vorgesehenen Verdopplung der derzeit in Deutschland bestehenden 
Gebiete, in denen sich die Natur  vom Menschen relativ unbeeinflusst entwickeln kann – von 
1 auf 2 % bis 2020. 

Es ist im Gesetz eine Verpflichtung festzuschreiben, dass aus der Nutzung gehende Trup-
penübungsplätze und  Bergbaufolgelandschaften ab 500 Hektar Größe überwiegend der 
natürlichen Entwicklung überlassen werden. Das Hochgebirge ist von weiteren Erschließun-
gen zwingend freizuhalten. Moore dürfen nicht weiter zerstört, sondern müssen wiederher-
gestellt werden. Waldbesitzer sollen verpflichtet werden, fünf Prozent ihrer  Waldfläche der 
natürlichen Entwicklung zu überlassen. Der Bund wird seiner Vorbildfunktion gerecht und 
verpflichtet sich, zehn Prozent seiner Waldfläche dem natürlichen Lauf zu überlassen (siehe 
auch 15).  

5. Ausbau des Nationalen Naturerbes 

Die Bundesregierung hat in der letzten Legislaturperiode 100.000 Hektar Bundesflächen für 
den Naturschutz als Nationales Naturerbe gesichert. Das war ein wichtiger Schritt, doch 
müssen weitere folgen. Alle Flächen, die sich im Besitz des Bundes befinden und einen be-
sonders hohen ökologischen Wert haben, werden dem Nationalen Naturerbe zugeführt. Dies 
gilt auch und insbesondere für die Kyritz-Ruppiner Heide („Bombodrom“). Die Flächen sind 
Naturschutz-Stiftungen und Verbänden zu übertragen.  

6. Anpassung der Nationalparke an internationale St andards 

Entsprechend internationaler Standards für Nationalparke wird gesetzlich geregelt, dass 
neue Nationalparke eine Fläche von mindestens 10.000 Hektar umfassen. Internationaler 
Standard bedeutet auch, dass drei Viertel des Gebietes  in einem vom Menschen nicht oder 
wenig beeinflussten Zustand sind oder geeignet sind, innerhalb von 30 Jahren in einen Zu-
stand entwickelt zu werden, der einen möglichst ungestörten Ablauf der Naturvorgänge in 
ihrer natürlichen Dynamik gewährleistet.  

7. Unterstützung der natürlichen Rückkehr hierzulan de ausgerotteter Wildtierar-
ten 

Ein gesetzlicher Schutz von in Deutschland einst ausgerotteten Wildtierarten wie Elch, Wolf, 
Luchs, Stör und Lachs reicht allein nicht aus, das Überleben der Rückkehrer zu sichern. 
Denn  immer wieder verhindern und erschweren illegale Abschüsse bzw. Fänge der ge-
schützten Tierarten eine Wiederbesiedlung geeigneter Lebensräume. Daher ist im Gesetz 
eine Verpflichtung zur gezielten Unterstützung der natürlichen Rückkehr verdrängter bzw. 
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ausgestorbener, einheimischer Wildtierarten festzuschreiben. Wir brauchen mit den Nach-
barstaaten abgestimmte Akzeptanz bildende Maßnahmen und Konfliktlösungsstrategien in 
Form von Management- bzw. Wiederbesiedlungsplänen. 

8. Konsequenter Schutz von Wattenmeer und Bodden  

Die naturnahen Küsten- und Meeresökosysteme müssen konsequent geschützt werden. So 
ist z.B. die Ölförderung im Watt gesetzlich zu untersagen. Ausreichend große fangfreie Zo-
nen für Fische sind zu schaffen. Bei Eingriffen in den Naturhaushalt in der „ausschließlichen 
Wirtschaftszone“ ist dem Bundesamt für Naturschutz ein Vetorecht einzuräumen. 

9. Wiederherstellung von Auen und Auwäldern sowie R ückverlegung von Deichen 

Es wird eine gesetzliche Pflicht zur schrittweisen Wiederherstellung von Auen einschließlich 
der Auwälder geschaffen. Der Neubau und die Erneuerung von Deichen werden auf den 
Schutz von Siedlungsflächen beschränkt. Den Flüssen wird wieder mehr Raum gegeben, 
indem die Eindeichung von landwirtschaftlichen Flächen untersagt und ein schrittweiser 
Rückbau zur Pflicht wird.  

10. Umwandlung von Ackerflächen in Grünland  
in Überschwemmungsgebieten 

Grünland bietet nicht nur wichtige Lebensräume für Flora und Fauna, sondern besitzt  auch 
eine wichtige Pufferfunktion in Überschwemmungsgebieten. Zudem ist die Rückgewinnung 
von Niedermoorböden auf Grünlandstandorten, die Treibhausgase speichern, ein Gebot des 
vorsorgenden Klimaschutzes. Dagegen bewirken Ackerflächen in Überschwemmungsgebie-
ten insbesondere auf Grund des auf ihnen üblichen Dünger- und Pflanzenschutzmitteleinsat-
zes negative Folgen für Boden, Gewässer und Klima. Wir schlagen deshalb vor, dass der 
Bund in Überschwemmungsgebieten die Umwandlung von Ackerflächen in Grünland ver-
bindlich vorschreibt. 

11. Schutz der Gewässerrandstreifen außerhalb der S iedlungsbereiche 

Gewässerrandstreifen sichern die ökologischen Funktionen der Gewässer und bilden wichti-
ge Puffer, um Oberflächengewässer insbesondere vor Direkteinträgen aus der angrenzen-
den landwirtschaftlichen Nutzung zu schützen. Wir schlagen vor, dass der Bund für Gebiete 
außerhalb der Siedlungsbereiche Gewässerrandstreifen zu beiden Uferseiten in jeweils zwei 
Stufen vorschreibt: Innerhalb eines Korridors von jeweils fünf Metern rechts und links der 
Gewässer soll ein allgemeines Bau- und Nutzungsverbot gelten (mit Ausnahmen für Häfen, 
Anlegestellen, etc.), innerhalb eines Korridors von jeweils 15 Metern soll die ackerbauliche 
Nutzung untersagt  werden. 

12. Gewährleistung der ökologischen Durchgängigkeit  von Fließgewässern 

Die Durchgängigkeit von Fließgewässern ist lebensnotwendig für die dort lebenden Fischpo-
pulationen und anderer Wasserorganismen. Sie ist Voraussetzung dafür, dass Wanderfische 
wie Lachse und Aale die Flüsse wieder besiedeln können. Insbesondere Stau- und Wasser-
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kraftanlagen gefährden die Durchgängigkeit der Flüsse und damit den Erhalt der Fauna. Das 
Biodiversitätsgesetz soll daher den Bund verpflichten, die vollständige Durchgängigkeit aller 
als Bundeswasserstraßen ausgewiesener Fließgewässer bis zum Jahr 2015 wiederherzu-
stellen. 

13. Renaturierung von Flüssen 

Renaturierung von Flüssen bedeutet, das ursprüngliche nichtbegradigte Flussbett und die 
natürliche Strömungsgeschwindigkeit wiederherzustellen und damit die Rückkehr der ur-
sprünglich vorhandenen Tier- und Pflanzenarten zu unterstützen. Mit der Renaturierung wird 
die Überschwemmungsgefahr reduziert, angrenzende Landökosysteme und Feuchtgebiete, 
die durch Kohlenstoffspeicherung einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten, werden 
gesichert. Wir schlagen daher vor, dass der Bund klare, bundesweit einheitliche Regelungen 
erlässt, geeignete Flussläufe zu renaturieren und damit einen wichtigen Beitrag für den Er-
halt unserer Ökosysteme zu leisten. Statt die Elbe, als einen der letzten wenig verbauten 
großen Flüsse in Deutschland, im Mittel- und Oberlauf für die Schifffahrt auszubauen, sollte 
diese einzigartige Flusslandschaft erhalten und in einen möglichst naturnahen Zustand über-
führt werden. 

14. Definition der „guten fachlichen Praxis“ in den  Bereichen Land-, Wald- und Fi-
schereiwirtschaft 

Etwa 54% der Gesamtfläche Deutschlands werden landwirtschaftlich genutzt, 30 % der Ge-
samtfläche sind von Wald bedeckt. Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft haben daher eine 
besondere Bedeutung und Verantwortung für die Erhaltung der biologischen Vielfalt, denn 
sie belasten die Umwelt, wenn sie nicht nachhaltig und ökosystemverträglich durchgeführt 
werden. Wir brauchen daher für alle drei Bereiche eine hinreichend konkrete verbindliche 
Festlegung von Mindeststandards („gute fachliche Praxis“). Die existierenden Regelungen 
sind erwiesenermaßen unzureichend. Besonders dringlich sind ökologische Mindeststan-
dards für die Bewirtschaftung von Wald. Wir brauchen klare Regelungen im Bundeswaldge-
setz, damit arten- und strukturreiche, naturnahe und gesunde Wälder geschaffen, die biolo-
gische Vielfalt der Waldökosysteme erhalten und die Wälder vor Übernutzung geschützt 
werden. 

15.  Vorbildfunktion des Bundes bei der Bewirtschaf tung von Wald- und landwirt-
schaftlichen Flächen 

Der Bund soll engagiert und transparent aufzeigen, wie sich die Erhaltung der biologischen 
Vielfalt und eine nachhaltige Nutzung konkret verwirklichen lassen. Alle eigenen land- und 
forstwirtschaftlichen Flächen sind nach den Kriterien des ökologischen Landbaus bzw. des 
Forest Stewardship Council (FSC) zu bewirtschaften. 

 

 


